
 

 

Merkblatt zur Gefangenentelefonie  

für Kontaktpersonen / Anschlussinhaber/-innen: 

 

Zur Wahrung der gesetzlichen Vorgaben des JVollzGB BW und datenschutzrechtlicher 

Anforderungen ist für die Zulassung als Telefonkontakt Ihre Mitwirkung erforderlich.  

Zur Prüfung der Eintragung Ihrer Rufnummer als Kontakt für die Gefangenentelefonie 

sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. Sofern Sie auch Anschlussinhaber / Anschlussinhaberin sind:  
 

- von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung zur Einwilligung in die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
 

- Kopie Ihres gültigen Ausweisdokuments (z.B. Personalausweis oder 

Reisepass), 
 

- Kopie von Auszügen der Vertragsunterlagen des Telefon- oder 

Mobilfunkanbieters oder der letzten Rechnung, aus denen sich ergibt, dass die 

beantragte Telefonnummer Ihnen zuzuordnen ist – weitere 

personenbezogene Daten, welche die Anstalt nicht benötigt (z. B. Kontodaten, 

Einzelverbindungsnachweise) können unkenntlich gemacht werden. 

 

2. Sofern Sie den Telefonanschluss eines/einer Dritten mit dessen/deren 

Einverständnis nutzen: 
 

- Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Anschlussinhabers (insb. 

Personalausweis oder Reisepass), 
 

- Kopie Ihres gültigen Ausweisdokuments (insb. Personalausweis oder 

Reisepass), 
 

- Kopie von Auszügen der Vertragsunterlagen des Telefon- oder 

Mobilfunkanbieters oder der letzten Rechnung, woraus sich ergibt, dass die 

beantragte Telefonnummer dem Anschlussinhaber zuzuordnen ist – weitere 

personenbezogene Daten, welche die Anstalt nicht benötigt (z. B. Kontodaten, 

Einzelverbindungsnachweise) können unkenntlich gemacht werden, 
 

- formlose schriftliche Benutzungserlaubnis des Anschlussinhabers, 
 

- ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung des Anschlussinhabers zur 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten,  
 

- ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung zur Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Ihnen. 

Die Unterlagen sind auf dem Postweg oder per E-Mail 

(Gefangenentelefonie@jvaoffenburg.justiz.bwl.de) direkt an die Justizvollzugsanstalt 

Offenburg zu schicken. Zur Sicherstellung einer beschleunigten Bearbeitung soll auf 

dem Briefumschlag oder in der E-Mail das Stichwort „NEUE TELEFONNUMMER“ 

vermerkt werden. Zur reibungslosen Abwicklung sollten außerdem bei Versand per 

E-Mail nur pdf-Dateien übermittelt werden. 
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